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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.06.1989

Norm

StPO §177 Abs2

Rechtssatz

Eine bereits von Organen der Sicherheitsbehörden vorgenommene vorläu4ge Verwahrung dauert bis zur Enthaftung

des Angehaltenen oder zur Verhängung der Untersuchungshaft über ihn, beides durch das zuständige Gericht; für die

neuerliche Anordnung einer Verwahrung durch das (zuständige oder unzuständige) Gericht ist diesfalls kein Raum.
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